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Folgende Hinweise werden für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schul-
zentrum / Euromark“ der Stadt Neuenburg am Rhein vom 23.03.1984 (Datum der Rechtswirk-
samkeit), in der Fassung der 6. Änderung vom 01.08.2014 (Datum der Rechtswirksamkeit), 
aufgenommen. 

1 HINWEISE 

1.1 Artenschutz 

1.1.1 Vögel 
Für die Artengruppe Vögel sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen: 

▪ Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-

zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu 

entfernenden Gehölze sowie Gebäude und Gebäudeteile ausschließlich außer-

halb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 

(01.10. – 28./29.02.), entfernt werden.  

▪ Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt innerhalb der 

Vogelbrutzeit erfolgen bzw. außerhalb des Zeitraums von Oktober bis Februar, 

muss das Eingriffsgebiet unmittelbar vor dem Eingriff durch einen Artenschutz-

Sachverständigen auf Vogelnester untersucht werden. Sollten dabei Nist- und 

Brutaktivitäten nachgewiesen werden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen 

und das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen; 

ggf. sind dann ergänzende Maßnahmen durchzuführen.  

▪ Um die Störung von potenziell brütenden Vögeln in den Nistkästen an den Bäu-

men neben der nördlichen Erweiterung zu vermeiden, wird empfohlen, diese 

Nistkästen außerhalb der Brutzeit (zw. Oktober und Februar) und vor den Beginn 

der Bauarbeiten an geeignete nahegelegene Bäume innerhalb des Geltungsbe-

reichs umzuhängen. 

▪ Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise 

von Fassadennestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhö-

hung des Brutplatzangebots empfohlen. Informationen dazu können auf der In-

ternetseite http://www.artenschutz-am-haus.de/ abgerufen werden.  

1.1.2 Fledermäuse 
Für die Artengruppe Fledermäuse sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzu-

führen:  

▪ Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-

zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu 

entfernenden Gehölze sowie Gebäude und Gebäudeteile ausschließlich in den 

Wintermonaten von November bis Februar (01.11. – 28./29.02.) entfernt werden.  

▪ Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt stattfinden, der 

nicht die Wintermonate November bis Februar abdeckt, muss das Eingriffsgebiet 

unmittelbar vor der Gehölzrodung durch einen Artenschutz-Sachverständigen 

auf Fledermausbesatz kontrolliert werden. Sollten hierbei Fledermäuse nachge-

wiesen werden, sind die Rodungsarbeiten umgehend einzustellen und das wei-

tere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

/
/
/
/
/
http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=of39L3qELIGZEzzW7ijmIMEZv5KG_IbsfKraLYx_QxQ-zBEVi4EycIgFRXpkckzoQ6u3Li4ylsoLxfdaDib7S71N54_vhbEthjdwkQ6sU8g3BVLHMrqI1IiNiZyTsynsdsxB1RVhc259jKXf_lM_C0E2poJ8SrDYN_bEa3yf5PCSwQNQnke2mtiYLStgOA24C8DqvVbyvh0YGdrbUOTLUug5IFOIYqWP5rkR2BXBLNRjxTfUSH0MhwCFbZCcQvZI1hug-nnuqSaL0Q8IjKQ2QLQvMkMtvlNwgco4zzBaWYRi9VrelNt8sbKwZqQ9CUI_2DMEHWkZslPAhZ8N471iBJSxDKhroEE8xeSQoiM6OiNN3ESjk_tQ5-BUpUcjOjojBOXwbLr0t3CiA6Bs17w75A
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▪ Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September 

(01.05. – 30.09.) erfolgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Bau-

maßnahmen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreundliche Beleuchtung 

angebracht werden. Bei Neuanbringung von Beleuchtungen im Plangebiet sind 

fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. staubdichte Natri-

umdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis 

max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die 

Leuchtgehäuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die 

Oberflächentemperatur darf 60°C nicht überschreiten. Die Beleuchtung sollte auf 

ein Minimum reduziert werden.  

1.1.3 Reptilien 
Für die Artengruppe Reptilien sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzufüh-

ren:  

▪ Um zu verhindern, dass eventuell vorhandene Einzeltiere der Mauereidechse im 

Zuge der Bauarbeiten zu Schaden kommen oder während der Bauarbeiten ins 

Gebiet einwandern, sollte das Eingriffsgebiet für Reptilien unattraktiv gestaltet 

werden. Hierzu müssen rechtzeitig vor Baubeginn und während der Aktivitätszeit 

der Eidechsen alle losen Versteckstrukturen von der Fläche entfernt werden. Zu-

dem muss die Vegetation vor Baubeginn entfernt und während der gesamten 

Bauzeit kurzgehalten werden. Während der Bauzeit sollte das Neuschaffen von 

geeigneten Strukturen (z.B. Material- oder Erdlager) vermieden werden. 

1.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Ke-
ramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. 
auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege 
(E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

1.3 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 



Stadt Neuenburg am Rhein  Stand: 06.05.2024 
7. Änderung des Bebauungsplans  Fassung: Offenlage 
„Schulzentrum / Euromark“ gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

HINWEISE Seite 3 von 4 

 

24-05-06 Hinweise BPL Schulzentrum Euromark (24-04-11).docx 

1.4 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnö-
tiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

 

 
Neuenburg am Rhein, den 
 
 
 
 
 
 

 

Der Bürgermeister Der Planverfasser 
Jens Fondy-Langela 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der ge-
änderten zeichnerischen planungsrecht-
lichen Festsetzungen mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen des Gemeinde-
rats der Stadt Neuenburg am Rhein 
übereinstimmen. 
 
 
Stadt Neuenburg am Rhein, den 
__.__.____ 
 
 
 
Jens Fondy-Langela 
Der Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich 
bekannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des In-
krafttretens ist der __.__.____. 
 
 
 
 
Stadt Neuenburg am Rhein, den 
__.__.____ 
 
 
 
Jens Fondy-Langela 
Der Bürgermeister 

 
 

 


